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STATUS QUO DER ZUSAMMENARBEIT DER GESUNDHEITSBERUFE:

die Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Berufsgruppen entspricht
nicht den demografischen, strukturellen und innovationsbedingten    
Anforderungen,

hinsichtlich der Arbeitsteilung zwischen den Gesundheitsberufen, 
insbesondere zwischen Ärzten und Pflege, besteht ein hohes Maß an
Rechtsunsicherheit,

die interprofessionelle Standardisierung ist zu wenig ausgeprägt, 
wodurch Zusammenarbeit und Delegation erheblich erschwert werden,

es zeigt sich eine nicht immer effiziente Arztzentriertheit der 
Krankenversorgung und die Ausbildungen der Gesundheitsberufe 
bereiten nicht adäquat auf die Zusammenarbeit mit anderen 
Gesundheitsberufen vor.

Quelle: http://www.svr-gesundheit.de/index.php?id=15; abgerufen am 11.03.2015

Gutachten des Sachverständigenrates im 
Gesundheitswesen von 2007
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Richtlinie über die Festlegung ärztlicher 
Tätigkeiten zur Übertragung auf 
Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege 
zur selbständigen Ausübung von Heilkunde im 
Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c 
SGB V

Beschlussdatum: 20.10.2011
Inkrafttreten: 22.03.2012 
Beschluss veröffentlicht: BAnz. Nr. 46 (S. 1128) 
vom 21.03.2012

https://www.g-ba.de/downloads/39-261-1401/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-
3c_Erstfassung_BAnz.pdf

Heilkundeübertragung 2012
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Die Richtlinie des G-BA definiert damit den Rahmen, in dem Krankenkassen und 
ihre Verbände zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der 
Versorgung Modellvorhaben vereinbaren können. Die Vertragspartner der 
Modellvorhaben können auf dieser Grundlage jeweils auswählen, welche 
Tätigkeiten sie im konkreten Modellversuch auf lokaler Ebene einbeziehen 
wollen.
Grundsätzlich hat der G-BA sich bei der Festlegung übertragbarer Tätigkeiten 
von der Zielsetzung leiten lassen, einen Rahmen abzustecken, der eine 
patientengerechte Versorgung und zugleich die Erprobung praktischer Modelle 
zulässt.
Der die Modellversuche begleitenden Evaluation wird vorbehalten sein 
festzustellen, ob und auf welche Weise sich mit einer Übertragung von 
Heilkunde auf Berufsangehörige der Kranken-und Altenpflege die Versorgung 
von Patienten verbessern lässt.

Quelle: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-1807/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_Erstfassung_TrG.pdf. Letzter Abruf: 2015_03_29

Heilkundeübertragung  - Diskussionsstand 2015
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Stellungnahme Bundesärztekammer – Auszug

I. Grundsätzliche Anmerkungen
Grundsätzlich unterstützt und begrüßt die Bundesärztekammer die 
Weiterentwicklung der
Arbeitsteilung zwischen den Gesundheitsberufen. Als nicht zielführend wird jedoch 
die
Schaffung einer neuen Versorgungsebene mit Verlagerung ärztlicher 
Zuständigkeiten
und Schaffung neuer Vorbehaltstätigkeiten für nichtärztliche Gesundheitsberufe 
angesehen.

{...}
Von daher plädiert die Bundesärztekammer für eine Ausgestaltung der Richtlinie in 
Richtung arztentlastender Ausschöpfung von Delegationsmöglichkeiten statt 
arztersetzender Substitution.

Quelle: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-1807/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_Erstfassung_TrG.pdf. Letzter Abruf: 2015_03_29

Heilkundeübertragung  - Diskussionsstand 2015
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Stand April 2016

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/reform-
pflegeberufegesetz,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Letzter Abruf 4. April 2016
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Quelle: http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/P/Pflegeberuf/20120301_Endfassung_Eckpunktepapier
_Weiterentwicklung_der_Pflegeberufe.pdf
Letzter Abruf: 2015_03_31 

Entwurf  Pflegeberufegesetz - Diskussionsstand 2015
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Quelle: http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/P/Pflegeberuf/20120301_Endfassung_Eckpunktepapier_Weiterentwicklung_der_Pflegeberufe.pdf
Letzter Abruf: 2015_03_31 

Entwurf  Pflegeberufegesetz - Diskussionsstand 2015
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Quelle: http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/P/Pflegeberuf/20120301_Endfassung_Eckpunktepapier_Weiterentwicklung_der_Pflegeberufe.pdf
Letzter Abruf: 2015_03_31 

Entwurf  Pflegeberufegesetz - Diskussionsstand
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http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/reform-
pflegeberufegesetz,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Letzter Abruf 4. April 2016
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DIE DREI SCHLÜSSELKOMPONENTEN FÜR 
DEUTSCHLAND

LEADERSHIP = FÜHRUNG, 
MENSCHENFÜHRUNG

OUTCOMES = ERGEBNISSE 
(UNSERES HANDELNS)

SHARED (CORPORATE) GOVERNANCE = 
GEMEINSAME (UNTERNEHMENS-) FÜHRUNG

Gilt für alle
Führungsebenen
von der Stations-
über die Abteilungs-
leiterin bis hin zur
Pflegedirektion als
Mitglied des Vorstands
bzw. der Direktion

Magnetkrankenhäuser
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Fachlichkeit statt starre Regeln

Überdenken der Doku-Regeln

durchdachter Einsatz von Standards

Übernahme von mehr Verantwortung

Pflegewissenschaften in Kombination mit akademisch ausgebildetem
Pflegepersonal müssen praxisrelevante Ergebnisse liefern



Gesundheitspolitik=
zunehmender Spezialisierung muss Rechnung getragen 
werden (z.B. INEK Kalkulationen),

Tarifpolitik =
Übernahme von fachlicher Verantwortung muss honoriert 
werden,

Berufspolitik=
keine Intensiv- und Anästhesiepflege „light“;
stattdessen: Tätigkeiten an Qualifikation orientieren,

Personalstruktur=
Qualifikationsmix in der Anästhesie- und Intensivpflege 
verstärken.

Schlussfolgerungen
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Fazit:

Gerade jetzt ist der völlig falsche Zeitpunkt aus 
wirtschaftlichen Gründen Anästhesie- und
Intensivfachpersonal durch Schmalspur-Weiterbildungen
zu ersetzen.

Das wäre so, als würden die Ärzte den Facharztstandard
aufgeben, um genügend Ärzte in unterversorgte
Regionen zu bekommen.
Kann sich das jemand hier im Saal vorstellen?

Warum soll man sich das dann für die Pflege vorstellen
können?
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Unberechtigte Kritik? Prügelknabe 
Bachelor 
Zu jung, zu unerfahren, zu schlecht 
ausgebildet und ungeeignet für 
Unternehmen? Die harsche Kritik am 
akademischen Nachwuchs mobilisiert die 
Verteidiger - nicht nur unter den Studenten. 
04.05.2015, von Uwe Marx

Fazit 2:
Andererseits: Die Einführung der Bachelor-Studiengänge kommen
zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt:

Quellen: http://www.sueddeutsche.de/thema/Kritik_am_Bachelor & http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/ist-die-kritik-am-bachelorstudium-berechtigt-13568632.html
Letzter Abruf: 24.04.2016 



SEITE | 17

Fazit 3:
Die jetzigen Veränderungen sind unumkehrbar. 
Bienstein schätzt, dass es 40 Jahre dauern wird, bis wir einen 
Anteil von 10 % akademisch gebildeten Pflegenden haben werden.

Die gravierenden Änderungen in der Pflegepraxis werden die 
Anleitungen der Berufsanfänger werden und die Anleitung und 
Einsatzplanung des pflegerischen Personals unterhalb der 
hochausgebildeten Pflegeexperten.

Die würde ein System wie das primary nursing notwendig machen, 
was allerdings mit den Deutschland üblichen Personalschlüsseln 
nicht umsetzbar ist.



SEITE | 18

„Die Diskussion um neue Kooperationsformen und 
Kompetenzen von Gesundheitsberufen ist nicht 
primär aus der Perspektive der Berufsgruppen,
sondern auf der Basis der zukünftigen 
Anforderungen an das Gesundheitssystem – d. h. 
aus der Patientenperspektive – zu führen.“

Quelle: „Kooperation und Verantwortung – Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung.“
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gutachten 2007, S.22
http://www.svr-gesundheit.de/Startseite/Startseite.htm

Zu guter Letzt…


